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DER PÄDAGOGISCHE
BEOBACHTER IM KANTON ZURICH
OBGAN DES KANTONALEN LEHREBVEBEINS • BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG
4. MAI 1945 • ERSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL 39. JAHRGANG • NUMMER 8

Inhalt: Einladung zur ordentl. Delegiertenversammlung — Neues Wehropfer (1945 — 1947) — Zürcher Verein für Handarbeit
und Schulreform

Zürcher. Kantonaler Lehrerverein

Einladung
zur

Ordentl. Delegiertenversammlung
auf Samstag, den 12. Mai 1945, 14.30 Uhr, im

Hörsaal 101 der C/niversität Zurieft.

1. Protokoll der ausserordentlichen Delegiertenver-
Sammlung vom 9. September 1944 (Päd. Beob. Nr.
17, 1944).

2. Namensaufruf.
3. Mitteilungen.
4. Entgegennahme des Jahresberichtes pro 1944 (Päd.

Beob. Nr. 4, 5, 6, 7, 1945).
5. Abnahme der Jahresrechnung pro 1944, Referent:

Zentralquästor A. Zollinger (Päd. Beob. Nr. 5, 1945).
6. Voranschlag für das Jahr 1945 und Festsetzung des

Jahresbeitrages. Referent: Zentralquästor A. Zollin-
ger (Päd. Beob. Nr. 5, 1945).

7. Beitrag an die Schweizer Spende.
8. Vorschläge zuhanden der kant. Schulsynode für

Ersatzwahlen von zwei Vertretern der Lehrerschaft
im Erziehungsrat für den Rest der Amtsdauer
1943/47.

9. Motion W. Furrer betr. den Entzug von 2 Wahl-
fähigkeitszeugnissen auf Grund von § 8, 3, des Leh-
rerbildungsgesetzes, gestützt auf militärgerichtliche
Urteile.

10. Allfälliges.
Gemäss § 31 der Statuten hat jedes Mitglied des

ZKLV in der Delegiertenversammlung beratende
Stimme. — Wir ersuchen die Delegierten um vollzäh-
liges Erscheinen und bitten diejenigen, die an der
Teilnahme verhindert sind, dies dem Präsidenten
rechtzeitig mitzuteilen und für Stellvertretung zu
sorgen.

ZoZZZkora und Zurieft, den 28. März 1945.

Für den Vorstand des ZKLV
Der Präsident : H. C. K/einer.
Der Aktuar: H. Frei.

Bemerkungen."
Zu Gescftü/t 7: Der Kantonalvorstand hat im Rah-

men seiner Kompetenz beschlossen der Schweizer
Spende den Betrag von 500 Fr. zu überweisen. Er legt
der Delegiertenversammlung die Frage vor, ob an die
Gabe eine besondere Zweckbestimmung geknüpft wer-
den soll.

Zu Gescftü/t 8: Siehe hierzu die Ausführungen im
Jahresbericht pro 1944, unter V, Ziff. 11.

Neues Wehropfer (1945—1947)
Eingabe der Lehrerverbände
Winterthur, Zollikon u. Zürich, den 19. Februar 1945.
An die Eidgenössische Wehrsteuerverwaltung
Bern

Der Vorstand der Lehrer an den staatlichen Mittel-
schulen des Kantons Zürich und der Zürcherische
Kantonale Lehrerverein unterbreiten Ihnen hiermit
folgendes Gesucft:

Von den unter die Ziffern 34 und 35 der Erklärung
für das neue Wehropfer (1945—1947) faHenden An-
Sprüchen auf

Ruftegeftaft, sowie auf
FFificcn- und R'aisenrenten

möchten für die Mitglieder der genannten Verbände
nur die ersteren als wehropferpflichtig erklärt werden.

B egründung:
1. Der Freierwerbende hat für seinen Unterhalt im

Falle der Invalidität und hohen Alters, sowie für die
Sicherstellung allfällig Hinterbliebener Kapital anzu-
legen. Dieses Kapital wird durch das Wehropfer er-
fasst. Damit der Freierwerbende nicht benachteiligt sei
gegenüber AngesteRten und Beamten, denen die ge-
nannte Sicherstellung durch den Arbeitgeber oder
durch Pensions- und Hinterbliebenenversicherung,
bzw. Stiftungen geleistet werden, haben AngesteHte
und Beamte in Ziffer 34 ihre anwartschaftlichen An-
Sprüche aus solchen Kassen bzw. Stiftungen zu dekla-
rieren.

Im nWOB war man darauf bedacht, möglichst
alle verschiedenen Arten von anwartschaftlichen An-
Sprüchen zu erfassen. Bestimmt war man aber bei
der Ausarbeitung des nWOB nicht der Auffassung,
dass alle der verschiedenen Arten von Kapitalisierung
von anwartschaftlichen Ansprüchen gleichzeitig auf
ein und dieselbe Person angewendet werden sollen,
vor allem dann nicht, wenn sich die Voraussetzungeil
für die verschiedenen Ansprüche widersprechen.

2. Bei den zürcherischen Mittel- und Volksscliul-
lehrern sind die Verhältnisse folgendermassen :

a) Der Lehrer erhält im Falle der Invalidität oder
der Pensionierung ein sfaafZicftes RuftegeftaZt. Die
Grösse dieses Ruhegehaltes wird nach der Zahl der
Dienstjahre und der Lebensjahre bemessen. Das Ruhe-
gehalt wird voll durch den Staat übernommen; die
Lehrer haben also während ihrer Dienstdauer keine
Beiträge einzuzahlen. Tritt der Lehrer freiwillig aus
dem Dienst, so verliert er damit den Anspruch auf ein
Ruhegehalt und erhält keine ^Zi/imZungssiumme.

Den Anspruch auf Ruhegehalt hat der Lehrer dem-
nach nur im Z?rZeftens/aZZe der Altersgrenze oder bei
Invalidität.
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b) Mit der Anstellung wird der Lehrer verpflichtet,
der staatlichen Witwen- und Waisenstiftung beizu-
treten. Einen Teil der Beiträge an diese Stiftung leistet
der Staat, den andern, grössern Teil, der Lehrer.

Tritt der Volksschullehrer aus dem Staatsdienst aus,
so erhält er 50 ®/o seiner persönlichen Einzahlung,
wenn er verheiratet ist, und 75 ®/'o wenn er ledig ist,
zurück. Beim Austritt der Mittelschullehrer dagegen
erlöschen alle Rechte gegenüber der Stiftung, er
erhält keine Barah/iredtmg.

in den Genuss der Rente gelangen aber nur die Hin-
terbliehenen im Todes/aBe des Lehrers.

c) Die Volksschullehrer einzelner Gemeinden und
die Mittelschullehrer werden mit ihrer V ahl ver-
pflichtet, einer zusätzlichen Witwen- und Waisenkasse
beizutreten. Bei den Mittelschullehrern zahlt ausser
den Mitgliedern auch der Staat einen Beitrag an diese
zusätzlichen Kassen. Bei den Volksschullehrern müs-
sen je nach Gemeinderegelung die Lehrer die volle
Prämie übernehmen, oder es übernimmt die Gemeinde
einen Anteil. Die Abfindung im Falle eines Austrittes
ist verschieden geregelt.

In den Genuss der Rente gelangen die Hinterhliebe-
nen ebenfalls nur im ToBes/aBe des Lehrers.

3. Die anwartschaftlichen Ansprüche des Lehrers
stellen sieh demnach folgendermassen:

/m Er/ehens/aB ein Ruhegehalt.
/m 7odes/a/i des Lehrers: Rente an die Hinter-

bliehenen von der staatlichen und zum Teil von den
zusätzlichen Versicherungskassen.

/m FaBe des Austrittes aus dem Staatsdienst: Ver-
lust jedes Anspruches und jeder Abfindung für ein
Ruhegehalt, für die Mittelschullehrer auch Verlust
jedes Anspruches und jeder Abfindung der staatlichen
Witwen- und Waisenstiftung.

Ein und dieselbe Person kann folglich nur die ihrem
FaBe entsprechenden Beiträge erhalten. Es ist uninög-
lieh, gleichzeitig mehrere Ansprüche geltend zu ma-
chen. Der Lehrer ist deshalb nicht im Besitze mehrerer
antcartscha/tlicher Ansprüche, sondern nur desjenigen,
der seinem Falle entspricht.

Es wäre deshalb unbillig, wenn /ür den Lehrer
gleichzeitig mehrere Ansprüche, con denen höchstens
einer in JPirkitng treten fcann, dem IFehrop/er unter-
liegen würden.

Von den in Ziffer 34 einzutragenden Ansprüchen
ist im allgemeinen der auf ein Ruhegehalt am grössten,
was aus folgenden Beispielen zweier gleichaltriger
Mittelschullehrer hervorgeht.

a) Mittelschullehrer im 66. Altersjahr, mit 35 Dienst-
jähren, im Amte stehend:

Altersrentenanspruch Fr. 8 050.—
oder
Hinterbliebenen-Rentenanspruch
Witwen- und Waisenstiftung Fr. 4 800.—
Witwen- und Waisenkasse Fr. 2 000.—

Fr. 6 800.—

b) MittelschulLLrer im 66. Alterjähr, nach 35 Dienst-
jähren im Ruhestand (nach Erreichung des 65. Alters-
jahres)

Altersrentenanspruch (unter Ziff. 35)
3 mal (8050—2000) Fr. Fr. 18150.— •

(Art. 11, Abs. 4 nWOB)
oder

Hinterbliebenen-Rentenanspruch
Witwen- und Waisenstiftung Fr. 4 720.—
Witwen- und Waisenkasse Fr. 1940.—

Fr. 6 660.—

Dass der Pensionierte ein grösseres Wehropfer zu
leisten hat, ist insofern begründet, als er tatsächlich in
den Genuss des Ruhegehaltes gekommen ist. Dabei ist
aber zu berücksichtigen, dass er sein Wehropfer von
ca. Fr. 360.— nicht von einem Vermögen opfern kann,
sondern aus seinem Ruhegehalt zahlen muss, auf das
ihm der Staat keine Teuerungszulagen ausrichtet, und
das im übrigen schon der Wehrsteuer unterliegt.

Dass er dazu nocb das IPehrop/er au/ einem An-
spruc/t au/ eine Hitwen- oder gar Kaisertreu te zu
entrichten haben soBte, erschiene uns l öBig ungerecht.

4. Vergleichen wir die Verhältnisse des Lehrers mit
andern Berufsgruppen.

a) Der Staatsbeamte des Kantons Zürich zahlt 6 ®/o

seines Lohnes zuzüglich einen Teil der jeweiligen
Lohnerhöhung an die Pensions- und Hinterbliebenen-
kasse. Auch der Staat leistet einen Beitrag. Dieser
Beamte hat nur seine persönlichen Einzahlungen zu
deklarieren, die er wirklich auch erhält, wenn er aus
dem Staatsdienst austritt. Im Gegensatz zum Staats-
beamten deklariert der Lehrer den für seinen Fall
zutreffenden staatlichen Ruhegehalt. Dagegen kann
nicht eingewendet werden, der Lehrer sei eben da-
durch bevorzugt, dass der Staat den ganzen Ruhegehalt
übernehme, indem die Regierung bei jeder Festsetzung
der Besoldungen die Beträge, die der Staatsbeamte in
die Pensionskasse zahlt, am Gehalt des Lehrers in
Abzug bringt. Würden beim Lehrer Altersrenten-,
Witwen- und Waisenrentenanspruch zu deklarieren
sein, so wäre auch der Betrag der Staatsbeamten dop-
pelt einzusetzen, indem seine Pensionskasse ihn für
Erlebens- und Todesfall sicherstellt.

b) Ein Beamter eines andern Kantons zahlt weder
Beiträge in eine Pensions- noch in eine Hinterbliebe-
nenkasse. Diese Verhältnisse sind es, die dazu geführt
haben, dass in Art. 10 Abs. 3 neu aufgenommen wurde.
Wollte man den Zürcher Lehrer für beide Ansprüche
dem Wehropfer unterziehen, so müsste gerechterweise
der Beamte eines solchen Kantons eine Jahresrente als

Ruhegehalt zuzüglich eine Jahresleistung als Hinter-
hliebenen-Rente versteuern, was nicht der Fall ist.
Genehmigen Sie unser Gesuch, so werden beide in
gleicher Weise zum Wehropfer herangezogen.

c) Der Freierwerbende stellt auch nur ein Kapital
bereit, das ihn sowohl für seine Altersjähre, als auch
im Todesfalle für seine Hinterbliebenen sichert. Das

Kapital des Freierwerbenden darf einem grössern
Wehropfer unterzogen werden, denn dadurch, dass er
sich eigenes Kapital schafft, hat er auch seine Vor-
teile. Erstens kann er mit seinem Kapital arbeiten,
zweitens verfügt er auch dann darüber, wenn er seine

Tätigkeit wechselt, drittens ist er nicht wie der Staats-
beamte bei Erreichen der Altersgrenze gesetzlich ver-
pflichtet, in den Ruhestand zu treten, viertens vererbt
sich das Kapital auf seine Nachkommen.

Die unterzeichneten Verbände haben im Interesse
der Einheitlichkeit ihre Mitglieder ersucht, in der
Deklaration für das neue Wehropfer (1945—1947) die
folgenden Beträge einzusetzen:

1. Aktiue Lehrer: unter Zifft" 34 die anwartscL
liehen Ansprüche auf Ruhege ig' ' ft.
Abs. 3 nWOB).
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2. /Vrwioruerte Lehrer: den Wert der laufenden
Ansprüche auf Ruhegehalt unter Ziffer 35 (gem.
Art. 11, Ahs. 2 nWOB).

Die Mitglieder wurden aufgefordert, auch die Be-
scheinigungen der Werte der anwartschaftlichen An-
spräche, wie sie nach Art. 9 und 10 gefordert werden,
beizulegen, womit auch alle anderen Werte aus even-
tuellen anwartschaftlichen Ansprüchen für die Steuer-
behörden ersichtlich sind.

Die zürcherische Lehrerschaft begreift, wenn bei
der Bearbeitung des nWOB nicht alle Einzelfälle er-
fasst werden konnten und der nWOB Lücken und
Härten aufweist. Die Lehrer sind aber auch der Ueber-

zeugung, dass die Wehropferverwaltung bereit ist, den
nWOB für die Sonderfälle sinngemäss anzuwenden.
Ein solcher Sonderfall liegt bei den Lehrern im Kan-
ton Zürich vor, indem sie nicht gleichzeitig mehrere
anwartschaftliche Ansprüche zu stellen haben. Wie
der Vergleich mit den Vertretern anderer Berufsgrup-
pen gezeigt hat, leistet der Lehrer mit dem Wehropfer,
das wir Ihrer Genehmigung vorlegen, den ihm ange-
messenen Beitrag. Die unterzeichneten Verbände er-
suchen Sie deshalb, dieses Gesuch zu genehmigen.

Für den Verband der Lehrer an den staatlichen
Mittelschulen des Kantons Zürich

Der Präsident: Der Aktuar:
Für den Zürcher Kantonalen Lehrerverein

Der Präsident: Der Aktuar:

Antwort der Eidgenössischen Steuerverwaltung
Bern, den 28. März 1945.

No. W .-7076—Kz.

An den Verband der Lehrer
an den staatlichen Mittelschulen des Kantons Zürich
p. a. Herrn Prof. Dr. F. Renz, Kurlistrasse 104,
IFmterthur.

In Beantwortung der Eingabe betreffend die Steuer-
/i'c/ie Beha/nZZung der auicarfsc/ia/t/ic/iere Auspr/ic/ie
der Zürcher Lehrer, die wir am 2. März 1945 erhalten
haben, teilen wir Ihnen folgendes mit:

1. Steuerliche Behandlung der Ansprüche der
aktiven Lehrer. Gemäss Art. 10, Abs. 1 und 2 des neuen
Wehropferbeschlusses (nWOB) ist der anwartschaft-
liehe Anspruch des Arbeitnehmers auf Leistungen aus
Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung
mit dem Betrag der baren Ahgangsentschädigung (in
der Regel mit dem Betrag der vom Anwärter einbe-
zahlten Prämien) oder — hei Fehlen eines Anspruches
auf eine Barahgangsentschädigung — mit dem Betrag
der vom Anwärter bis zum 1. Januar 1945 geleisteten
Prämien zu bewerten. Die Höhe dieser Versicherungs-
prämien wird in den Statuten oder Reglementen der
Versicherungseinrichtung nicht nur nach dem aus der
Uebernahme der Alters- und Invalidenversicherung er-
wachsenden Risiko, sondern auch nach dem aus der
Hinterbliebenenfürsorge entstehenden Versicherungs-
risiko bemessen; die in der Regel als Wehropferwert
der anwartschaftlichen Ansprüche in Betracht fallen-
den Prämien des Arbeitnehmers enthalten also sowohl
einen Beitrag an die Alters- und Invalidenversicherung
a* "* ' e Hinterbliebenenversicherung.

I jj j. ^
pelimer, der gegen die wirt-

C *4 A HjS'-i P le V® and der Invalidität bei
m Arbeitgeber und gegen

die wirtschaftlichen Folgen des Todes bei einer beson-
dem Witwen- und V aisenkasse versichert ist, sowohl
seinen anwartschaftlichen Anspruch auf das Ruhe-
gehalt als die seiner Ehefrau und seinen Kindern zu-
stehenden Anwartschaften auf Witwen- und Waisen-
renten zu versteuern. Dies gilt auch dann, wenn der
Versicherte an die Pensionskasse oder an den Arbeit-
geber für die Alters- und Invalidenversicherung keine
Prämien bezahlt, sondern lediglich an die Witwen-
und Waisenkasse Beiträge leistet; denn der gemäss
Art. 10, Absatz 3 nWOB in der Wehropfererklärung
einzusetzende Betrag einer Jahresleistung, auf die der
Anwärter bei Invalidenerklärung am 1. Januar 1945

Anspruch gehabt hätte, stellt lediglich den Wehropfer-
wert der Anwartschaft auf das Ruhegehalt und auf die
Invalidenrente dar; die seinen Familienangehörigen
gegenüber der Witwen- und Waisenkasse zustehenden
Anwartschaften auf Hinterbliebenenfürsorge sind des-

halb in der Wehropfererklärung ebenfalls anzugeben
und — je nachdem, ob es sich um Arbeitnehmerfür-
sorge handelt oder nicht — nach den Vorschriften des
Art. 10, Ahs. 1 und 2 oder des Art. 9 nWOB zu be-

werten. Diese Lösung ist rechtlich einwandfrei und
billig. Eine Ungleichheit besteht lediglich zwischen
der steuerlichen Behandlung der Anwartschaft der
Zürcher Lehrer und der Anwartschaft derjenigen Ar-
beitnehmer, die bei der Pensionskasse oder beim
Arbeitnehmer nicht nur gegen das Alter, sondern auch
gegen den Tod versichert sind und überhaupt keine
Beiträge an dieses Versicherungswerk leisten. Eine
Angleicliung des uns von Ihnen unterbreiteten Falles
an diesen aussergewöhnlichen Tatbestand würde aber
nicht nur den gesetzlichen Vorschriften widersprechen,
sondern auch zu einer ungerechtfertigten Privilégié-
rung der Zürcher Lehrer gegenüber den meisten an-
dem Arbeitnehmern führen. Wir sind deshalb nicht in
der Lage, Ihrem Wunsche, uns mit der Deklaration
des anwartschaftlichen Anspruches auf das Ruhegehalt
zu begnügen, zu entsprechen.

2. Stewer/iche BeharadZimg der /fusprürke der
pensionierten Lehrer. Gemäss Art. 11 nWOB unter-
liegen auf Lehenszeit zugesicherte laufende Renten
mit dem nach Absatz 3 dieses Artikels zu berechnen-
den Kapitalwert dem Wehropfer. Ist ein Arbeitnehmer
hei der Fürsorgeeinrichtung seines Arbeitgebers nicht
nur gegen die wirtschaftlichen Folgen des Alters und
der Invalidität, sondern auch gegen die Wirtschaft-
liehen Folgen des Todes versichert, so steht ihm, wenn
er sich im Ruhestand befindet, neben dem laufenden
Anspruch auf das Ruhegehalt ein anwartschaftlicher
Anspruch auf Hinterhliebenenfürsorge zu. Da aber
bei der Berechnung des Wehropferwertes laufender
Renten von der Annahme ausgegangen wird, dass der
Anspruchsberechtigte das nach der allgemeinen Le-
benswahrscheinliclikeit zu erwartende Alter erreichen
wird, und da in diesem Falle für seine Angehörigen
eine Witwen- oder Waisenrente überhaupt nicht oder
nur für* ganz kurze Zeit in Frage kommen würde,
sind im Kapitalwert der laufenden Rente die anwart-
schaftlichen Ansprüche auf die Leistungen aus der
Hinterbliebenenversicherung konsumiert. Die eidge-
nössische Steuerverwaltung hat deshalb die Weisung
erteilt, dass neben einer laufenden Altersrente die in
Verbindung mit ihr versicherten anwartschaftlichen
Ansprüche auf Zusatzleistungen für den Todesfall
(Witwen- und Waisenrente usw.) nicht angerechnet
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werden. Obwohl in denjenigen Fällen, in denen der
Wehropferpflichtige ein Ruhegehalt von der Pensions-
kasse bzw. vom Arbeitgeber bezieht und daneben an-
wartschaftliche Ansprüche gegenüber einer besonderen
Witwen- und Waisenkasse bestehen, die Witwen- und
WaisenVersicherung keine eigentliche Zusatzversiehe-
rung zur Altersversicherung darstellt, hat sich die
eidgenössische Steuerverwaltung aus Billigkeitsgründen
damit einverstanden erklärt, dass auch in diesen Fällen
auf die steuerliche Erfassung der anwartschaftlichen
Ansprüche gegenüber der Witwen- und Waisenkasse
verzichtet wird, sofern zwischen den Versicherungs-
leistungen der Pensionskasse bzw. des Arbeitgebers
und den Versicherungsleistungen der Witwen- und
Waisenkasse ein innerer Zusammenhang besteht. Da
bei den Versicherungseinrichtungen der Zürcher
Lehrer dieser innere Zusammenhang gegeben ist, sind
wir — wie Ihnen dies die kantonale Wehropfer-
Verwaltung in ihrem Schreiben vom 27. Februar 1945
bereits mitgeteilt hat — damit einverstanden, dass die
pensionierten Volks- und Mittelschullehrer des Kan-
tons Zürich lediglich den Kapitalwert ihrer laufenden
Altersrente zur Versteuerung bringen.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Auskünften gedient
zu haben.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Eidg. Steuerverwaltung
Sektion für Wehrsteuer und Wehropfer:

Sekretariat.

Zürcher Verein
für Handarbeit und Schulreform
Aus dem 53. Jahresbericht für das Jahr 1944.

Die Vereinsgeschäfte des Jahres 1944 wurden durch
die Hauptversammlung und in 12 Sitzungen des Vor-
Standes erledigt.

An der 52. Jahresversammlung, welche am 4. März
1944 im «Strohhof» (Zürich 1) stattfand, wurde der
frühere Name (Kantonal-Zürcheriseher Verein für
Knabenhandarbeit und Schulreform) gekürzt (Zürcher
Fereire /ür Handarbeit und Schidre/ormJ. Für die
sich ständig vergrössernden Aufgaben des Verlags
wurde ein besonderer Leiter bestimmt. Dagegen hoben
wir das Amt des Kustos und Bibliothekars auf.

Herr Fritz Wezel, Leiter der Freizeitwerkstätten
der Pro J uventute, hielt einen sehr interessanten Vor-
trag über «Ein neues Schnitzprogramm». Eine Menge
von geschnitzten Gegenständen zeigte vielfältig, was
alles aus dem Klotz geschnitzt werden kann.

Im Jahre 1944 wurden sechs Lehrerbildungskurse
durchgeführt, nämlich ein Kartonagekurs für Anfän-
ger, ein Hobelbankkurs für Anfänger, ein Metallkurs
für Anfänger, ein Schnitzkurs für Anfänger, ein Flug-
modellbaukurs für Anfänger und ein Flugmodellbau-
kurs für Fortgeschrittene. An diesen 6Kursen beteiligten
sich 94 Lehrkräfte aus dem ganzen Kanton. Es wurde
in allen Kursen mit Eifer und Hingabe gearbeitet, und
überall wurden erfreuliche Erfolge erzielt.

An die Lehrerbildungskurse zahlten:
die Erziehungsdirektion Fr. 1900.
die Stadt Zürich
die Stadt Winterthur
die Landgemeinden
die Teilnehmer

An die Gesamtkosten von

Fr. 1820.—
Fr. 180.—
Fr. 860.—
Fr. 1993.—

Fr. 6753.—

zahlten die verschiedenen Behörden also Fr. 4760.—,
oder rund 70 %. Wir danken ihnen für die wertvolle
Unterstützimg unserer Arbeit im Dienste der Zürcher-
schule.

In unserem Fer/age erschienen neu die Zürcher
Sc/ireihvorfage mit den offiziellen Schriftformen für
das 6. und 9. Schuljahr, die Broschüre der «Riese/-
Krad Spritzpapiere», acht Zeichnungen /ür HobeZbanfe-
arbeitere mit Arbeitsgängen und die SfcizzerebZütter
Schweiz (Gewässer), Urschweiz 1315, 8- und 13örtige
Eidgenossenschaft. All diese Neuerscheinungen haben
einen erfreulichen Absatz, wohl der beste Beweis, dass
sie einem wirklichen Bedürfnis entsprechen.

Herr Fritz Wezel leitete den ersten Lehrerbildungs-
kurs in Schnitzen aus cZem Klotz. Alle Teilnehmer
waren von dieser Arbeit begeistert, wofür am besten
die Tatsache spricht, dass sie die Werkzeuge person-
lieh anschafften.

Auf unser Gesuch hin wurden im Winter 1944/45
in der Stadt Zürich 18 Schülerkurse nach dem neuen
Programm durchgeführt. Leider mussten dennoch
viele Schüleranmeldungen zurückgewiesen werden.

Am 17. Mai besprach der Vorstand mit Herrn Hans
Wecker, dem Leiter der Ofoerslii/e-Fersuc/isfclassere,
die Handarbeit der Oberschüler im 9. Schuljahr. Es
wurde beschlossen, in einem besondern Lehrerbil-
dungskurs eine kleine Truhe herzustellen (Hobel-,
Metall-, Maler- und Schnitzarbeiten), welche dann mit
den Schülern als Jahresarbeit hergestellt werden kann.
Dieser Kurs soll im Frühjahr 1946 stattfinden.

Vier Mitglieder des Vorstandes besuchten die Dele-
giertenversammlung des Schweizerischen Vereins in
Bern (8. Juli 1944) und besichtigten dort die Aus-
Stellung von Hobelbankarbeiten aus der ganzen
Schweiz. Unser Präsident hatte dazu etliche Gegen-
stände aus dem neuen städtischen Programm bei-
gesteuert. Der Schweizerische Verein für Handarbeit
und Schulreform beabsichtigt, in nächster Zeit en're

reerees HobeZbare/cprograirem herauszugeben, worin die
in Bern gezeigten Gegenstände zum Teil Verwendung
finden werden.

Der Mitgliederbestand hat 1944 um 26 zugenom-
men. Unser Verein umfasste am 31.12. 44 5 Ehren-,
91 Frei- und 390 ordentliche Mitglieder, ferner 7 Pri-
vate und 4 Vereine, so dass wir im ganzen 497 Mit-
glieder haben, rund 100 mehr als 1939.

Die Fereiresrec/mreng schliesst mit einem Rück-
schlag von Fr. 15.75 ab; sie weist noch einen Aktiv-
saldo von Fr. 301.60 auf.

Die FerZagsrechnureg zeigt den erfreulichen Netto-
erlös von Fr. 1170.91.

Zürich, den 7. März 1945.

Der Serichterftîatter : TTieo Martha/er.

Redaktion des Pädagogischen Beobachters: H. C. Kleiner. Zolliig>Ê£ Wteliikerstrasse 22.
Mitglieder der Redaktionskommission: /. Rinder, Winterthur-Veltheim; H. Frey, Zürich; Hein"-^ 6j£«*XBer, Uster: /. O&erho/zer

Stallikon; Sophie Rauch, Zürich; ,4.Zollinger, Thalwil. — Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag-äSpsRijjhörackerei, Zürich.
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